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01
Die KE – Wer sind wir?
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Bauland- und Grundstücksentwicklung   

Vermarktung, Wettbewerbe und Planung

Stadt- und Dorferneuerung

Kommunales Kompetenzzentrum für alle Dienstleistungen rund um die 

Themen Stadtentwicklung, städtebauliche Erneuerung, Bauland- 

und Grundstücksentwicklung

Unsere Geschäftsfelder, Ihre Zukunft

23.04.2026
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Gegründet: 1972

Mitarbeiter: ca. 100 MA aus 16 Berufsgruppen

Hauptsitz: Stuttgart

Regionalbüros: 
Freiburg, Heilbronn, Karlsruhe, München und Ulm

für 500 Kommunen überregional tätig
 

Geschäftsführung: Markus Lampe

Zahlen und Daten

23.04.2026



Projektteam
Sanierung
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Hannah Walter

Projektleiterin

Städtebauliche Erneuerung

Justine Profehsner

Projektleiterin 

Stadtentwicklung

… Weitere Projektmitarbeiter/innen mit langjähriger Erfahrung in Architektur, Stadtplanung, Geografie, Public 

Management, Immobilienwirtschaft

… als Projektleiter, Experten, SachbearbeiterInnen, Assistenz und CAD

Annette Emrath

Sachbearbeiterin 

Städtebauliche Erneuerung

23.04.2026
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Städtebauförderung in

Baden-Württemberg



Die Städtebauförderung

„Hauptziel der Städtebauförderung ist es, die Städte und Gemeinden 

nachhaltig als Wirtschafts- und Wohnstandorte zu stärken und 

entgegenstehende Mängel oder Missstände dauerhaft zu beheben.“

23.04.2026Seite 8



Die Städtebauförderung
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Die Städtebauförderung dient seit mehr als 50 Jahren dem Abbau 

städtebaulicher Missstände und Entwicklungsdefizite sowie einer 

zeitgemäßen und nachhaltigen Weiterentwicklung gewachsener 

baulicher Strukturen. […]

Die Städtebauförderung unterstützt die Städte und Gemeinden bei dem 

Wandel hin zu einer gerechten, grünen und produktiven Gesellschaft […].

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg



Was steckt hinter den Programmnamen?
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Landes-

sanierungs-

programm 

(LSP)

Lebendige 

Zentren   

(LZP)

Sozialer 

Zusammenhalt 

(SZP)

Wachstum 

und 

nachhaltige 

Erneuerung 

(WEP)

Förderung durch Bund und Länder Förderung durch Land BW



Programmausschreibungen        

des Landes

• jährlich veröffentlicht

• benennen: Programmlinien, 

Förderschwerpunkte, Fristen, besondere 

Anforderungen (z. B. Digitalisierung, 

Klimaanpassung)

11

Kommunale Satzungen

• Rechtliche Festlegungen des 

Sanierungsgebiets

Grundgesetz 

• Art. 104b: Der Bund darf den Ländern Finanzhilfen 

zur Verbesserung kommunaler Infrastruktur 

gewähren

• Art. 28 Abs. 2: Planungshoheit der Kommunen

Baugesetzbuch 

• §§ 136–164: „Besonderes 

Städtebaurecht“ (Sanierung, Entwicklung 

etc.)

• § 164b BauGB: Rahmenregelung für die 

Förderung städtebaulicher Maßnahmen

Verwaltungsvorschrift 

• Grundlage für die Zusammenarbeit von 

Bund und Ländern

• Regelt insbesondere:

• Programmstruktur und -inhalte

• Verfahren der Mittelvergabe

• Berichtspflichten

• Förderfähige Ausgaben

Erlasse und Beschlüsse

• z. B. zu Rückflüssen, 

Bewilligungszeiträumen, 

Verwendungsnachweisen

Städtebauförderrichtlinie         

Baden-Württemberg

• regelt Verfahren, Dokumentation, 

förderfähige Maßnahmen

23.04.2026

Rahmen, Rechte & Richtlinien



• Förderung ist in den Städtebauförderungsrichtlinien des Landes (Verwaltungsvorschrift) geregelt

• Förderung von öffentlichen wie auch privaten Maßnahmen möglich

Finanzierung

23.04.2026Seite 12

60 %

40 %

Kommunale 

und private 

Maßnahmen



Ablauf des Sanierungsverfahrens
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2 Gebietsbezogenes integriertes 

städtebauliches 

Entwicklungskonzept

(ISEK)

1 Gesamtörtliches 

Entwicklungskonzept (GEK)

3 Antrag zur Aufnahme 

Oktober 2024

6 Sanierungssatzung und 

förmliche Festlegung des 

Sanierungsgebiets

11.12./18.12.2025

5 Vorbereitende 

Untersuchungen (VU)

Sommer/Herbst 2025

7 

Durchführungs-

phase

4 Programm-

aufnahme

Mai 2025

8 Abschluss

der Sanierung

i.d.R. 9-15 Jahre 

Laufzeit
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Sanierungsgebiet „Ortsmitte“



Abgrenzung des Sanierungsgebiets
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Sanierungsziele im Sanierungsgebiet „Ortsmitte“
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Aufwertung der Gebäudesubstanz

Modernisierung privater Bausubstanz, Energetische Maßnahmen, Aktivierung von Leerständen und ggf. 

Umnutzung

Schaffung von Wohnraum

Nach- und Umnutzung von leerstehenden Gebäuden und Gebäudeteilen, ggf. Abbruch von nicht 

erhaltenswerten Gebäuden/Nebengebäuden mit anschl. Neubebauung, Nachverdichtung und 

Baulückenschließung

Öffentliche und soziale Infrastruktur/Gebäude

Modernisierung des Goreth-Hauses, Modernisierung des Amtshauses, Verbesserung der Barrierefreiheit des 

Rathauses durch Bau eines Aufzugs

Aufwertung und Gestaltung des öffentlichen Raums

Schaffung von Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, Instandsetzung, Gestaltung und Zonierung des 

öffentlichen Straßenraums inkl. Stellplätze und Begrünung



Sanierungsziele im Sanierungsgebiet „Ortsmitte“
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Gewerbe, Einzelhandel, Dienstleistung, Gastronomie, Beherbergung und Tourismus

Stärkung des innerörtlichen Einzelhandelangebots, Erhalt des zentralen Lebensmittelversorgungsangebots, 

Erhalt und Stärkung Angebot an regionalen landwirtsch. Erzeugnissen, Ausschluss von Vergnügungsstätten

Mobilität, Verkehr und technische Infrastruktur

Schaffung von Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, Straßenraumgestaltung zur Optimierung der 

Verkehrsführung, Instandsetzung, Gestaltung der Zonierung des öffentlichen Straßenraums inkl. Stellplätze und 

Begrünung im Bereich Schäufeleweg

Energie, Umwelt, Klimaschutz und ökologische Maßnahmen

Entsiegelung überdimensionierter (versiegelter) Verkehrsflächen, Begrünungsmaßnahmen im öffentlichen 

Raum, Aufwertung privater Grünflächen



Neuordnungs
konzept
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03
Auswirkungen auf private 

Eigentümer



Auswirkungen

• Eintragung des Sanierungsvermerks im Grundbuch

• Beantragung einer sanierungsrechtlichen  

Genehmigung auch für Maßnahmen, die keine 

baurechtliche Genehmigung benötigen, wie z. B.  

-  Maßnahmen, die den Gebäudewert erhöhen

-  Grundstückskaufverträge

Vorteile und Chancen

• Möglichkeit Fördermittel für Modernisierungs- bzw. 

Ordnungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen

• Erhöhte steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten für 

Modernisierungsmaßnahmen 

Rechtliche Auswirkungen für 
Grundstückseigentümer

20 23.04.2026



Förderrichtlinien
Stetten am kalten Markt

21 23.04.2026



Was wird gefördert? 
Private Ordnungs- und Modernisierungsvorhaben

22

Abbruchmaßnahmen

Modernisierungsmaßnahmen

• Das Grundstück / Gebäude muss im förmlich 

festgelegten Sanierungsgebiet liegen.

• Das Bauvorhaben muss dem Sanierungsziel 

entsprechen und ortsbildgerecht durchgeführt 

werden. 

• Bei Abbruchmaßnahmen muss die Folgenutzung/     

- bebauung städtebaulich abgestimmt werden.

• Es sind nur Maßnahmen förderfähig, die vor Beginn 

zwischen dem Eigentümer und der Kommune in 

einer so genannten Modernisierungsvereinbarung 

oder einer Vereinbarung über die 

Ordnungsmaßnahme vereinbart wurden.
V
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• Einbau oder komplette Erneuerung von z.B. sanitären 

Anlagen, Fenstern, Elektroinstallationen

• Einbau einer umweltfreundlichen und energieeffizienten 

zeitgemäßen Heizung

• Wärmeschutzmaßnahmen zur Senkung des 

Heizenergiebedarfes z.B. an Fassade, Dach und Fenstern 

• Verbesserung der Raumaufteilung, z.B. Erschließung der 

Wohnungen oder Beseitigung „gefangener“ Zimmer

• Schaffung von Wohnraum durch untergeordnete 

Erweiterungen wie z.B. Ausbau von ungenutztem 

Bühnenraum

Mögliche Modernisierungsmaßnahmen

23

Wichtig: umfassende Modernisierung

23.04.2026



Nicht förderfähig sind unter anderem…

24

• Reine Instandhaltung / Unterhaltung (z.B. nur Fassade streichen, nur Dach neu decken…)

• Einrichtung / Möbel

• Außenanlagen (z.B. Gärten, Einfriedungen…)

• Werkzeuge

• Skonti

23.04.2026



Höhe der Förderung

23.04.202625

Abbruchmaßnahmen 

Bis zu 100 % der Rückbaukosten für den erforderlichen Abbruch - maximaler Zuschuss

40.000 €

Modernisierungsmaßnahmen

Regelförderung: 20 % der berücksichtigungsfähigen Kosten für Modernisierung, 

Instandsetzung oder Umnutzung von Gebäuden - maximaler Zuschuss 30.000 €



Beispiel:
Förderung von privaten Eigentümern

23.04.2026Seite 26

Kosten:   200.000 €

Zuwendungsfähig:  20%

   max. 30.000 €

Max. förderfähige Kosten: 150.000 €

(gemäß Förderrichtlinie):

Zuschuss:   30.000 €

Baumaßnahmen | Private Eigentümer

Kosten:   50.000 €

Zuwendungsfähig:  100%

   max. 40.000 €

Max. förderfähige Kosten: 40.000 €

(gemäß Förderrichtlinie):

Zuschuss:   40.000 €

Ordnungsmaßnahmen | Private Eigentümer



1. Vereinbarung eines unverbindlichen Sanierungsberatungstermins mit der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE)

2. Einholung von Angeboten / Kostenschätzungen bei Handwerkern und Architekt (insbesondere bei umfangreichen Maßnahmen 

Beauftragung eines Architekten notwendig)

3. Abstimmung der geplanten Maßnahmen bei einem Vor-Ort-Termin mit dem Eigentümer und der KE (ggf. dem beauftragten Architekten)

4. Einreichung aller notwendigen Unterlagen (u. a. Pläne, Kostenschätzung, Angebote)

5. Stellungnahme der Gemeinde und des Sanierungsträgers zum geplanten Bauvorhaben

6. Modernisierungsvereinbarung wird gefertigt und zwischen Gemeinde und Eigentümer geschlossen

7. Nach Abschluss der Modernisierungsvereinbarung: Beginn mit den Arbeiten (Vergabe zählt bereits als Beginn ! ) 

8. Auszahlung des Zuschusses nach Einreichung der Rechnungen und Zahlungsnachweise (Abschlagszahlungen möglich) 

9. Abnahme durch die Gemeinde und / oder die KE

10. Schlusszahlung und Ausstellung der Steuerbescheinigung durch Gemeinde nach Beendigung der Maßnahme (Antrag erforderlich)

Ablauf – Von der Idee zur Förderung 

30 23.04.2026



Gestaltungs-
vorschläge

Konzept KE

Gartenansicht
Konzept KE

Straßenansicht

Vorher

Straßenansicht

Nachher

Straßenansicht

Nachher

Gartenansicht

Über Städtebauförderung 

zuwendungsfähig

Detaillierte Planung der äußeren 

Gestaltung von Gebäuden 

Bearbeitung: Julia Schütz

Quelle: Fotos KE
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Gestaltungs-
vorschläge
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Konzept KE

Straßenansicht

Vorher

Straßenansicht

Nachher

Straßenansicht

Quelle: Fotos KE

Über Städtebauförderung 

zuwendungsfähig

Detaillierte Planung der äußeren 

Gestaltung von Gebäuden 

Bearbeitung: Anne Härtlein
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Abschluss einer Modernisierungs- oder 

Ordnungsmaßnahmenvereinbarung

Inhalte u. a. :

• Angaben zur Nutzung (Anzahl der Wohneinheiten- 

und Gewerbeeinheiten)

• Durchführungszeitraum

• Berücksichtigungsfähige Kosten und Zuschuss

• Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und 

Zweckerhaltungspflichten

• Maßnahmenbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

• Bedingungen für die Bauausführung 

(Stellungnahme)

31 23.04.2026



Steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten

23.04.202632

➔ Einzelheiten sind mit Steuerberater und ggf. dem Finanzamt zu klären!

Für Modernisierungsaufwendungen, die nicht durch einen Zuschuss abgedeckt sind, gibt es 

erhöhte Abschreibungsmöglichkeiten nach dem Einkommenssteuergesetz (EStG)

§ 7 h EStG greift bei vermieteten 

Wohnungen / Gebäuden

Im Jahr der Herstellung und in den folgenden 

7 Jahren jeweils bis zu 9 % und in den 

folgenden 4 Jahren bis zu 7 % der 

bescheinigten Sanierungskosten

Im Jahr der Herstellung und in den 

folgenden 9 Jahren jeweils bis zu 9 % der 

bescheinigten Sanierungskosten

§ 10 f EStG greift bei eigengenutzten 

Wohnungen / Gebäuden
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Fragen und Diskussion



Fragen und Diskussion
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